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Anordnung Nr. 2* 
über die Stahlberatungsstelie

vom 20. November 1968

Zur Änderung der Anordnung vom 15. Juli 1964 über 
die Stahlberatungsstelle (GBl. Ill S. 421) wird folgendes 
angeordnet:

§ 1
(1) Mit Wirkung vom 1. Januar 1969 wird die Stahl

beratungsstelle Freiberg dem Metallurgiehandel — 
Volkseigener Außen- und Binnenhandelsbetrieb der 
DDR — als Bereich angegliedert. Sie verliert mit diesem 
Zeitpunkt ihre juristische Selbständigkeit.

(2) Der Metallurgiehandel — Volkseigener Außen- 
und Binnenhandelsbetrieb der DDR — (nachstehend 
Metallurgiehandel genannt) ist Rechtsnachfolger der 
Stahlberatungsstelle Freiberg. Er übernimmt die Auf
gaben und Befugnisse der Stahlberatungsstelle Frei
berg gemäß der Anordnung vom 15. Juli 1964 über die 
Stahlberatungsstelle, soweit nachstehend nichts anderes 
bestimmt ist.

§ 2
(1) Diese Anordnung ist gültig für alle schwarzmetall

urgischen Erzeugnisse. Schrittweise sind die Aufgaben 
und Befugnisse der Stahlberatungsstelle im Metall
urgiehandel auch auf die Erzeugnisse der Nichteisen
metallurgie auszudehnen, wobei die Aufgaben und 
Befugnisse auf dem Gebiet der Qualitätskontrolle sich 
bereits ab 1. Januar 1969 auf Erzeugnisse der NE- 
Metallurgie beziehen.

(2) Im Rahmen dieser Anordnung nimmt die Stahl
beratungsstelle im Metallurgiehandel in enger sozia
listischer Gemeinschaftsarbeit mit den Herstellern und 
Verbrauchern schwarzmetallurgischer Erzeugnisse so
wie staatlichen Kontrollorganen folgende grundsätz
liche Aufgaben wahr:

— Mitarbeit bei der Ausarbeitung volkswirtschaftlicher
• Prognosen, Auswertung der Prognosen der verarbei-

• Anordnung (Nr. 1) vom 15. Juli 1964 (GBl. ІП Nr. 41 S. 421)

tenden Industrie in bezug auf die Sortiments- und 
Bedarfsentwicklung schwarzmetallurgischer Erzeug
nisse

— Koordinierung der Aufgaben zur Senkung des spe
zifischen Stahleinsatzes, Analyse der Entwicklung 
materialwirtschaftlicher Kennziffern

— Leitung des Prüfungsausschusses für Standardisie
rung und aktive Einflußnahme auf die Standardi
sierung

— Mitwirkung bei der Ausarbeitung ingenieur-techni
scher Tabellenbücher und Zusammenarbeit mit 
Hoch- und Fachschulen bei der inhaltlichen Gestal
tung der Werkstoffkunde für metallurgische Erzeug
nisse

— Sicherung einer einheitlichen Information der ver
arbeitenden Industrie über neue schwarzmetall
urgische Erzeugnisse.

§3

Der §2 Abs. 1 der Anordnung vom 15. Juli 1964 er
hält folgende Fassung:

„(1) Die Stahlberatungsstelle im Metallurgiehandel 
ist verpflichtet, Einfluß auf den technisch, ökono
misch und volkswirtschaftlich richtigen Einsatz 
schwarzmetallurgischer Erzeugnisse zu nehmen. Sie 
sorgt insbesondere für die Orientierung der Verbrau
cher auf die Ausnutzung der Liefermöglichkeiten 
schwarzmetallurgischer Erzeugnisse aus der UdSSR 
und den anderen sozialistischen Ländern sowie für 
die Beachtung der dafür bestehenden technischen 
und ökonomischen Lieferbedingungen. Besondere in 
gesetzlichen Bestimmungen festgelegte Abnahme
bedingungen werden durch diese Anordnung nicht 
berührt.“

§4

Der § 4 Abs. 1 der Anordnung erhält folgende'tFas- 
sung:

„(1) Die Stahlberatungsstelie im Metallurgiehandel 
übt die zentrale Qualitätskontrolle besonders hin


